
  
 
 
 
 
Überparteilich. Unabhängig. Walter Schleef 
  walter.schleef@gmx.net 
 
             

                                        Hatten den 27.02.2024 

Gemeinde Hatten  

Bürgermeister o.V.i.A. 

Per Email: Heinisch@hatten.de 

 

 
Betr.: Auskunft gem. § 56 NKomVg  

hier: Förderung angehender Erzieherinnen und Erzieher sowie Auszubildende zum 

         Sozialassistenten bzw. zur Sozialassistentin 

 

Bezug: NWZ vom 22.Februar 2014 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heinisch, 

 

die Fraktion TEAM HATTEN hatte in der Ratssitzung im Dezember 2021 beantragt: 

 

„Der Bürgermeister wird beauftragt, kurzfristig Möglichkeiten der finanziellen 

Unterstützung bei der Anwerbung von Kita-Fachpersonals und zur Unterstützung des 

sich in der Ausbildung befindlichen Personals aufzuzeigen…“. 

 

Zum Bedauern für die an einer Ausbildung in diesem Bereich Interessierten, wurde im 

Januar 2022 im Fachausschuss die Nichtbefassung zu dem wichtigen Thema 

empfohlen. 

 

Jetzt will die Kreisverwaltung (vgl. Bezug) bereits ab diesem Jahr angehende 

Sozialassistenten monatlich mit 340 Euro und angehende Erzieher monatlich mit 

440 € unterstützen. Das ist ganz im Sinne unseres Antrages, den wir 2021 bereits 

gestellt hatten. 

 

Im o.g. Bezug wird der Jugendamtsleiter der Kreisverwaltung zitiert, der sinngemäß 

gesagt haben soll, dass die Gemeinden eine Ausarbeitung einer Umsetzung dazu 

„..unter anderem wegen fehlender Ressourcen abgelehnt hätten…“. 

 

Vor dem Hintergrund bitte ich um Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Wie ist der Sachstand aus Sicht der Gemeinde zur finanziellen Förderung des 

Landkreises Oldenburg für angehende Erzieherinnen und Sozialassistenten für 

das Jahr 2024 und für die Folgejahre? 

 

2. Wie wollen Sie die an o.g. Ausbildung Interessierten für die Gemeinde Hatten 

erreichen, um die Fördermöglichkeiten zu kommunizieren? 

mailto:Heinisch@hatten.de


  

 

3. Wie viele Auszubildende (bitte getrennt nach Sozialassistenten und 

Erzieherinnen) der Gemeinde Hatten als Träger können in 2024 gefördert 

werden? 

 

4. Wie viele Auszubildende (bitte getrennt nach Sozialassistenten und 

Erzieherinnen) der Gemeinde Hatten als Träger können ab 2025 gefördert 

werden? 

 

5. Welches Konzept hat die Gemeindeverwaltung, damit die Geförderten 

(zusätzlich zu den Praktika) pro Schuljahr 234 Stunden (pro Woche im Schnitt 

4,5 Stunden) in Einrichtungen der Gemeinde Hatten arbeiten? 

 

6. Gibt es einen „Bestandsschutz“ für die Fortzahlung während der gesamten 

Ausbildungszeit – also über den aktuellen Haushalt des LK Oldenburg hinaus? 

 

7. Ist beabsichtigt, bereits in der Ausbildung befindliche Erzieherinnen / 

Sozialassistenten auch mit der finanziellen Förderung zu unterstützen? 

 

8. Sehen Sie Schwierigkeiten der Gemeindeverwaltung bei der Umsetzung dieser 

Fördermöglichkeit? 

 

 

 

Für Ihre Antworten danken wir Ihnen im Voraus 

 

Walter Schleef 

Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

 


